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BESONDERER TEIL II.B 

Stand 1. Januar 2026

Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der 
Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 

2020/852 genannten Finanzprodukten 

Name des Produkts: MAINFIRST – GERMANY FUND 

Unternehmenskennung (LEI-Code): 529900SMCY0HEH4IUV58 

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? 

☐☐ Ja ☒☒ Nein
☐ Es wird damit ein Mindestanteil an

nachhaltigen Investitionen mit einem
Umweltziel getätigt:  %

☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach
der EU-Taxonomie als ökologisch
nachhaltig einzustufen sind

☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach
der EU-Taxonomie nicht als
ökologisch nachhaltig einzustufen
sind

☐ Es werden damit ökologische/soziale
Merkmale beworben und obwohl keine
nachhaltigen Investitionen angestrebt
werden, enthält es einen Mindestanteil von
% an nachhaltigen Investitionen

☐ mit einem Umweltziel in
Wirtschaftstätigkeiten, die nach der
EU-Taxonomie als ökologisch
nachhaltig einzustufen sind

☐ mit einem Umweltziel in
Wirtschaftstätigkeiten, die nach der
EU-Taxonomie nicht als ökologisch
nachhaltig einzustufen sind

☐ mit einem sozialen Ziel

☐ Es wird damit ein Mindestanteil an
nachhaltigen Investitionen mit einem
sozialen Ziel getätigt:  % 

☒ Es werden damit ökologische/soziale
Merkmale beworben, aber keine
nachhaltigen Investitionen getätigt

Eine nachhaltige 
Investition ist eine 
Investition in eine 
Wirtschaftstätigkeit, die 
zur Erreichung eines 
Umweltziels oder 
sozialen Ziels beiträgt, 
vorausgesetzt, dass 
diese Investition keine 
Umweltziele oder 
sozialen Ziele erheblich 
beeinträchtigt und die 
Unternehmen, in die 
investiert wird, 
Verfahrensweisen einer 
guten 
Unternehmensführung 

Die EU-Taxonomie ist 
ein 
Klassifikationssystem, 
das in der Verordnung 
(EU) 2020/852 
festgelegt ist und ein 
Verzeichnis von 
ökologisch 
nachhaltigen 
Wirtschaftstätigkeiten 
enthält. In dieser 
Verordnung ist kein 
Verzeichnis der sozial 
nachhaltigen 
Wirtschaftstätigkeiten 
festgelegt. Nachhaltige 
Investitionen mit einem 
Umweltziel könnten 

i k f i
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Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden
mit diesem Finanzprodukt beworben?
Der Teilfonds bewirbt folgende ökologischen und sozialen Merkmale:

- Eindämmung von Umweltschäden

- Verlangsamung des Klimawandels

- Schutz von Menschenrechten

- Schutz von Arbeitsrechten

- Schutz der Gesundheit

- Eindämmung von Waffengewalt

- Eindämmung von Korruption

- Vermeidung unethischer Geschäftspraktiken

- Förderung guter Unternehmensführung

- Eindämmung von Kinder- und Zwangsarbeit

Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der
Erreichung der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die
durch dieses Finanzprodukt beworben werden, herangezogen?
Um den oben genannten ökologischen und sozialen Merkmalen gerecht zu werden
nutzt das Produkt eine Kombination aus Ausschlusskriterien und einem Scoring-
basierten Ansatz.

Die Themen "Eindämmung von Umweltschäden" und "Verlangsamung des
Klimawandels" werden durch folgende Ausschlüsse berücksichtigt:
- Ausschluss von Unternehmen, die gegen die Umwelt-Prinzipien 7 bis 9 des UN
Global Compact verstoßen
- Nukleares Engagement gemessen am Umsatzanteil: Produktion >5%,
unterstützende Produkte/Dienstleistungen >5% und Vertrieb >25% sind
ausgeschlossen
- Thermische Kohle Engagement gemessen am Umsatzanteil: Gewinnung >5 %
und Stromerzeugung >10 % sind ausgeschlossen
- Ölsand Engagement gemessen am Umsatzanteil: Gewinnung >5% ist
ausgeschlossen
- Schiefergas Engagement gemessen am Umsatzanteil: Gewinnung >5% ist
ausgeschlossen

- Beachtung der definierten PAIs 1,2,3,10,14 (siehe Absatz zu nachteiligen
Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren)
Die Themen "Schutz von Menschenrechten, Arbeitsrechten, Gesundheit",
"Eindämmung von Waffengewalt", "Eindämmung von Korruption", "Vermeidung
unethischer Geschäftspraktiken", "Förderung guter Unternehmensführung" und
"Eindämmung von Kinder- und Zwangsarbeit" werden durch folgende Ausschlüsse
berücksichtigt:
- Ausschluss von Unternehmen, die gegen die Prinzipien 1,2,3,4,5,6,10 des UN

Mit
Nachhaltigkeitsindikato
ren wird gemessen,
inwieweit die mit dem
Finanzprodukt
beworbenen
ökologischen oder
sozialen Merkmale
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Global Compact verstoßen
- Umstrittene Waffen sind ausgeschlossen
- Erwachsenenunterhaltung gemessen am Umsatzanteil: Produktion >10% und
Vertrieb >10 % sind ausgeschlossen
-Tabak Engagement gemessen am Umsatzanteil: Produktion >5 %, Verkauf >5 %
und verbundene Produkte/Dienstleistungen >5% sind ausgeschlossen

Die aufgeführten Ausschlüsse werden durch einen Scoring-basierten Ansatz
ergänzt.

Zur Beurteilung der für die einzelnen Unternehmen relevanten ESG-Risiken sowie
zur Bewertung des aktiven Managements der ESG-Risiken innerhalb der
Unternehmen werden die Analysen der externen Ratingagentur Sustainalytics
herangezogen. Sustainalytics fasst die Ergebnisse ihrer Analysen in einer ESG-
Risikopunktzahl zusammen, die von 0 bis 100 reicht, wobei bei einer Punktzahl
unter 10 von geringfügigen Risiken, von 10 bis 19,99 von niedrigen Risiken, von
20 bis 29,99 von mittleren Risiken, von 30 bis 39,99 von hohen Risiken und ab
einer Punktzahl von 40 von schwerwiegenden Risiken ausgegangen wird.

Für alle nicht von Sustainalytics abgedeckten Titel wird eine interne eigene ESG
Analyse erstellt.
Der Teilfonds strebt eine kontinuierliche Verbesserung der ESG-Risiken der
Unternehmen im Portfolio über die Haltedauer an.

Jedes Unternehmen wird durch Sustainalytics zudem fortlaufend auf Kontroversen
untersucht. Diese bewertet die Beteiligung von Unternehmen an Vorfällen mit
negativen Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Governance (ESG). Level 1:
Niedrig, Level 2: Moderat, Level 3: Signifikant, Level 4: Hoch, Level 5:
Schwerwiegend.

Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem
Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die
nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?
Es werden mit dem Finanzprodukt ökologische/soziale Merkmale beworben, aber
keine nachhaltigen Investitionen getätigt.

Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem
Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, keinem der
ökologischen oder sozialen nachhaltigen Anlageziele erheblich
schaden?
Es werden mit dem Finanzprodukt ökologische/soziale Merkmale beworben, aber
keine nachhaltigen Investitionen getätigt.
Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf
Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Es werden mit dem Finanzprodukt ökologische/soziale Merkmale
beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.

Bei den wichtigsten
nachteiligen
Auswirkungen handelt
es sich um die
bedeutendsten
nachteiligen
Auswirkungen von
Investitionsentscheidun
gen auf
Nachhaltigkeitsfaktoren
in den Bereichen
Umwelt, Soziales und
Beschäftigung, Achtung
der Menschenrechte
und Bekämpfung von
K i d
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o Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-
Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den
Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und
Menschenrechte in Einklang?
Es werden mit dem Finanzprodukt ökologische/soziale Merkmale
beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“
festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht
erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem
Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für
ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil
dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-
Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele
ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen
Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

☒ Ja, im Teilfonds werden im Rahmen des Artikel 7 der Verordnung (EU)
2019/2088 die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen der Investitionsentscheidungen auf
Nachhaltigkeitsfaktoren aus Anhang 1 der Tabelle I der Verordnung (EU) 2022/1288 des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. April 2022 berücksichtigt.
Die folgenden nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren finden im
Investmentprozess Berücksichtigung:
- Nr. 1 "Treibhausgasemissionen" (Scope 1, Scope 2, Scope 3, Insgesamt)
- Nr. 2 "CO²-Fußabdruck"
- Nr. 3 "Treibhausgasintensität"
- Nr. 10 "Verletzungen der Prinzipien des UN Global Compact und der OECD Guidelines
für multinationale Unternehmen"
- Nr. 14 "Exposure gegenüber kontroversen Waffen (Personenminen, Streumunition,
chemische oder biologische Waffen) Die Portfolio Manager greifen zur Identifikation,
Messung und Bewertung von nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen auf die externen
Analysen von Sustainalytics, sowie bei Bedarf auf öffentliche Dokumente der Unternehmen
sowie Notizen aus direkten Dialogen mit den Unternehmenslenkern zurück. Die
nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen können so umfangreich analysiert und bei
Investitionsentscheidungen berücksichtigt werden.

☐ Nein,

Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt?
Das Anlageziel des MainFirst - Germany Fund ist es, die Entwicklung des HDAX Index
kontinuierlich zu übertreffen und somit über den Marktzyklus überdurchschnittliche
Performance zu generieren. Der Teilfonds investiert in börsennotierte deutsche Aktien. Der
Investmentprozess der Anlagestrategie basiert auf einem Bottom-up getriebenen Stock-
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Picking Ansatz. Die als Investmentkandidaten identifizierten Firmen werden einer
tiefergehenden Unternehmens-Due Diligence unterzogen.

Integraler Bestandteil der Unternehmensanalyse sind die Gespräche mit dem Management
der jeweiligen Firmen. Diese vermitteln dem Portfoliomanagement ein tiefergehendes
Verständnis für das Geschäftsmodell sowie der langfristigen Unternehmensstrategie. Die
aus den Gesprä-chen gewonnenen Erkenntnisse ermöglichen dem Portfoliomanagement,
die Qualität des Fir-menmanagements zu beurteilen, insbesondere im Hinblick auf die
Fähigkeit, die Unterneh-mensstrategie langfristig umzusetzen. Nicht-finanzielle Faktoren
wie die Berücksichtigung ethischer, sozialer und ökologischer Kriterien (ESG),
insbesondere im Hinblick auf Reputationsrisiken werden ebenso in den Investmentprozess
mit einbezogen.
Um die Nachhaltigkeitmerkmale, Eindämmung von Umweltschäden, Verlangsamung des
Klimawandels, Schutz von Menschenrechten, Schutz von Arbeitsrechten, Schutz der
Gesundheit, Eindämmung von Waffengewalt, Eindämmung von Korruption, Vermeidung
unethischer Geschäftspraktiken, Förderung guter Unternehmensführung, Eindämmung
von Kinder- und Zwangsarbeit zu erreichen, werden vor der Titelselektion
Ausschlusskriterien angewandt, um diesen Merkmalen gerecht zu werden. Grundlegend
ist eine detaillierte Analyse der Unternehmen, des jeweiligen Managements, des
Geschäftsmodells und der Positionierung gegenüber Wettbewerbern. Dabei zielt das
Portfoliomanagement-Team darauf ab, einen fairen Wert des Unternehmens zu ermitteln.
Die Entdeckung von bislang unterbewerteten Aktien gehört zur Kernexpertise des
Portfoliomanagements. Der Anlageschwerpunkt liegt auf Mid- und Small-Caps. Large-Caps
können je nach Marktumfeld opportunistisch hinzugefügt werden. Um den
Nachhaltigkeitsanspruch zu kontrollieren und von unabhänger Seite zu bestätigen, wird das
von Sustainalytics bereitgestellte Scoring-Modell genutzt. Darüber hinaus möchte das
Teilfondsmanagementteam die Welt durch aktiv-nachhaltiges Investieren verbessern.

Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die
für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen
ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden?
Um den beworbenen ökologischen und sozialen Merkmalen gerecht zu werden
wird für den MainFirst Germany Fund eine Kombination aus Ausschlusskriterien
und einem Scoring-basierter Ansatz angewendet.

Die Themen "Eindämmung von Umweltschäden" und "Verlangsamung des
Klimawandels" werden durch folgende Ausschlüsse berücksichtigt:

- Ausschluss von Unternehmen, die gegen die Umwelt-Prinzipien 7 bis 9 des UN
Global Compact verstoßen

- Nukleares Engagement gemessen am Umsatzanteil: Produktion >5%,
unterstützende Produkte/Dienstleistungen >5% und Vertrieb >25% sind
ausgeschlossen

- Thermische Kohle Engagement gemessen am Umsatzanteil: Gewinnung >5 %
und Stromerzeugung >10 % sind ausgeschlossen

- Ölsand Engagement gemessen am Umsatzanteil: Gewinnung >5% ist
ausgeschlossen

- Schiefergas Engagement gemessen am Umsatzanteil: Gewinnung >5% ist
ausgeschlossen

Die Anlagestrategie
dient als Richtschnur
für
Investitionsentscheidun
gen, wobei bestimmte
Kriterien wie
beispielsweise
Investitionsziele oder
Risikotoleranz
berücksichtigt werden



115 VERKAUFSPROSPEKT – BESONDERER TEIL II.B– MAINFIRST – GERMANY FUND 

 Die Themen "Schutz von Menschenrechten, Arbeitsrechten, Gesundheit", 
"Eindämmung von Waffengewalt", "Eindämmung von Korruption", "Vermeidung 
unethischer Geschäftspraktiken", "Förderung guter Unternehmensführung" und 
"Eindämmung von Kinder- und Zwangsarbeit" werden durch folgende Ausschlüsse 
berücksichtigt: 

- Ausschluss von Unternehmen, die gegen die Prinzipien 1,2,3,4,5,6,10 des UN 
Global Compact verstoßen 

- Umstrittene Waffen sind ausgeschlossen 
- Erwachsenenunterhaltung gemessen am Umsatzanteil: Produktion >10% und 

Vertrieb >10 % sind ausgeschlossen 
- Tabak Engagement gemessen am Umsatzanteil: Produktion >5 %, Verkauf >5 %  

und verbundene Produkte/Dienstleistungen >5% sind ausgeschlossen 
Jedes Unternehmen wird durch Sustainalytics zudem fortlaufend auf Kontroversen 
untersucht. Diese bewertet die Beteiligung von Unternehmen an 
Vorfällen/Ereignissen mit negativen Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und 
Governance (ESG) nach 5 Scores.  

Level 1: Niedrig: Der Vorfall hat geringe Auswirkungen auf die Umwelt und die 
Gesellschaft, und die Risiken für das Unternehmen sind minimal oder 
vernachlässigbar. 

 Level 2: Moderat: Der Vorfall hat eine mäßige Auswirkungen auf die Umwelt und 
die Gesellschaft, stellt ein mäßiges Geschäftsrisiko für das Unternehmen dar. 
Diese Bewertungsstufe deutet auf eine geringe Häufigkeit des Wiederauftretens 
von Vorfällen und angemessene oder starke Managementsysteme und/oder eine 
Unternehmensreaktion, die weitere Risiken abschwächt. 

 Level 3: Signifikant: Das Ereignis hat erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt 
und die Gesellschaft und stellt ein erhebliches Geschäftsrisiko für das 
Unternehmen dar. Diese Bewertungsstufe deutet auf strukturelle Probleme im 
Unternehmen hin, die auf die Wiederholung von Vorfällen und eine unzureichende 
Umsetzung oder das Fehlen geeigneter Managementsysteme zurückzuführen 
sind. 

Level 4: Hoch: Das Ereignis hat starke Auswirkungen auf die Umwelt und die 
Gesellschaft und stellt ein hohes Geschäftsrisiko für das Unternehmen dar. Diese 
Bewertungsstufe deutet auf systemische Probleme innerhalb des Unternehmens, 
schwache Managementsysteme und Unternehmensreaktionen sowie auf eine 
Wiederholung von Vorfällen hin. 

Level 5: Schwerwiegend: Das Ereignis hat schwerwiegende Auswirkungen auf 
die Umwelt und die Gesellschaft und stellt ein ernsthaftes Geschäftsrisiko für das 
Unternehmen dar. Diese Kategorie deutet auf ein außergewöhnlich 
ungeheuerliches Verhalten des Unternehmens, eine relativ hohe 
Wiederholungshäufigkeit von Vorfällen, ein sehr schlechtes Management von 
ESG-Risiken und eine nachweislich mangelnde Bereitschaft des Unternehmens 
hin, solche Risiken anzugehen. 

Ausgeschlossen wird jedes Unternehmen bei dem Level 5-Kontroversen 
vorhanden sind.  

Ein weiterer essentieller Faktor ist der Ausschluss von Unternehmen, die gegen 
den UN Global Compact verstoßen. 
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Um welchen Mindestsatz wird der Umfang der vor der Anwendung
dieser Anlagestrategie in Betracht gezogenen Investitionen
reduziert?
Der Teilfonds verpflichtet sich nicht zur Reduktion des Anlageuniversums um einen
bestimmten Mindestsatz.

Wie werden die Verfahrensweisen einer guten
Unternehmensführung der Unternehmen, in die investiert wird,
bewertet?
Durch die Einbindung des ESG-Ratings von Sustainalytics wird die
Unternehmensführung als grundlegendes Element mit einbezogen. Hierbei werden
einerseits Indikatoren zur Bewertung des Managements herangezogen,
andererseits wird die Unternehmensführung an Events mit Auswirkungen auf die
Umwelt und Gesellschaft bewertet. Dies kann laut Sustainalytics mit knapp 20%
des gesamten ESG-Ratings beziffert werden.
(https://connect.sustainalytics.com/hubfs/INV/Methodology/Sustainalytics_ESG%
20Ratings_Methodology%20Abstract.pdf)

Zudem werden die Unternehmen einer Kontroversen-Überprüfung unterzogen.
Diese bewertet die Beteiligung von Unternehmen an Vorfällen mit negativen
Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Governance (ESG).
(https://connect.sustainalytics.com/hubfs/INV/Methodology/Controversies%20Res
earch%20Methodology.pdf)

Weitere essentielle Faktoren sind der Ausschluss von Unternehmen, die gegen
den UN Global Compact verstoßen, sowie die Ausübung der Stimmrechte
basierend auf unseren Grundsätzen und Strategie zur Ausübung von
Stimmrechten. Die Richtlinie zur Ausübung von Stimmrechten findet sich unter
www.ethenea.com/esg.

Der aktive Dialog mit dem Managment ist für den MainFirst - Germany Fund eine
wichtige Verfahrensweise, mit dem Ziel, über die Haltedauer eine Verbesserung
des ESG-Profils anzustreben.

Die Verfahrensweisen
einer guten
Unternehmensführun
g umfassen solide
Managementstrukturen
, die Beziehungen zu
den Arbeitnehmern, die
Vergütung von
Mitarbeitern sowie die
Einhaltung der
Steuervorschriften.
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Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant?

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des
Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale
getätigt wurden. Der Mindestanteil dieser Investitionen beträgt 51%.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder
auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen
eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst
folgende Unterkategorien:

– Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst nachhaltige Investitionen
mit ökologischen oder sozialen Zielen. Der Mindestanteil dieser Investitionen beträgt
0%.

Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst
Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als
nachhaltige Investitionen eingestuft werden

Inwiefern werden durch den Einsatz von Derivaten die mit dem
Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale
erreicht?
Derivate werden nicht eingesetzt, um die durch das Finanzprodukt geförderten
ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen.

Investitionen

#1 Ausgerichtet
auf ökologische

oder soziale
Merkmale

#1B Andere
ökologische oder
soziale Merkmale

#2 Andere
Investitionen

Die Vermögensallo-
kation gibt den
jeweiligen Anteil der
Investitionen in
bestimmte
Vermögenswerte an.

Taxonomie-konforme
Tätigkeiten,
ausgedrückt durch den
Anteil der:
- Umsatzerlöse, die

den Anteil der Ein-
nahmen aus umwelt-
freundlichen
Aktivitäten der
Unternehmen, in die
investiert wird,
widerspiegeln

- Investitionsausgabe
n (CapEx), die die
umweltfreundlichen
Investitionen der
Unternehmen, in die
investiert wird,
aufzeigen, z. B. für
den Übergang zu
einer grünen
Wirtschaft

- Betriebsausgaben
(OpEx), die die
umweltfreundlichen
betrieblichen
Aktivitäten der
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In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem
Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?
Das Hauptziel dieses Teilfonds ist es, zur Verfolgung der E/S-Merkmale beizutragen. Daher
verpflichtet sich dieser Teilfonds derzeit nicht, einen Mindestanteil seines
Gesamtvermögens in ökologisch, nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß Artikel 3 der
EU-Taxonomie-Verordnung (2020/852) zu investieren. Dies betrifft ebenfalls Angaben zu
Investitionen in Wirtschaftstätigkeiten, die gemäß Artikel 16 bzw. 10 Absatz 2 der EU-
Taxonomie-Verordnung (2020/852) als Ermöglichende- bzw. Übergangstätigkeiten
eingestuft werden.

Mit Blick auf die EU-
Taxonomiekonformität
umfassen die Kriterien
für fossiles Gas die
Begrenzung der
Emissionen und die
Umstellung auf
erneuerbare Energie
oder CO2-arme
Kraftstoffe bis Ende
2035. Die Kriterien für
Kernenergie beinhalten
umfassende
Sicherheits- und
Abfallentsorgungs-
vorschriften.

Ermöglichende
Tätigkeiten wirken
unmittelbar
ermöglichend darauf
hin, dass andere
Tätigkeiten einen
wesentlichen Beitrag zu
den Umweltzielen
leisten.

Übergangstätigkeiten
sind Tätigkeiten, für die
es noch keine CO2-
armen Alternativen gibt
und die unter anderem
Treibhausgasemission
swerte aufweisen, die
den besten Leistungen
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Wird mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme
Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie‡‡

investiert?

☐ Ja

☐ In fossiles Gas ☐ In Kernenergie

☒ Nein

In den beiden nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Mindestprozentsatz der
Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform sind. Da es keine geeignete
Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die
erste Grafik die Taxonomie- Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts
einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität
nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen
umfassen.

Taxonomiekonform: Fossiles Gas 0% Taxonomiekonform: Fossiles Gas 0%
Taxonomiekonform: Kernenergie 0% Taxonomiekonform: Kernenergie 0%
Taxonomiekonform (ohne fossiles
Gas und Kernnergie):

0% Taxonomiekonform (ohne fossiles
Gas und Kernnergie):

0%

Andere Anlagen: 100% Andere Anlagen: 100%
* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle
Risikopositionen gegenüber Staaten.

Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in
Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten?
Übergangstätigkeiten: 0%
Ermöglichende Tätigkeiten: 0%

‡‡ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des
Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken
Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind
in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

0%0%0%

100%

1. Taxonomiekonformität der
Investitionen einschließlich

Staatsanleihen*

Taxonomiekonf
orm: Fossiles
Gas

Taxonomiekonf
orm:
Kernnergie

0%

0%0%0%

100%

2. Taxonomiekonformität der
Investitionen ohne Staatsanleihen*

Taxonomiekonform:
Fossiles Gas

Taxonomiekonform:
Kernnergie

Taxonomiekonform
(ohne fossiles Gas und
Kernernergie)
Nicht
taxonomiekonform

0%

Diese Grafik gibt x % der Gesamtinvestitionen wieder. Der Umfang
der Investitionen in Staatsanleihen ist im Fonds in der Anlagepolitik
nicht bestimmt und kann daher Veränderungen unterliegen. Es ist
nicht möglich, den Anteil der Gesamtinvestitionen zu bestimmen, da
dieser von 51 – 100% variieren kann.
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Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem
Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind?
Es werden mit dem Finanzprodukt ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine
nachhaltigen Investitionen getätigt.

Der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-
Taxonomie konform sind beläuft sich auf 0%

Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen?
Es werden mit dem Finanzprodukt ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine
nachhaltigen Investitionen getätigt.

Der Mindestanteil sozial nachhaltiger Investitionen beläuft sich auf 0%

Welche Investitionen fallen unter „#2 Andere Investitionen“, welcher
Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen
oder sozialen Mindestschutz?
Hierunter fallen Investitionen, für die keine Daten vorliegen und Barmittel. Die
Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen
oder sozialen Merkmale bei "#1 auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtete
Investitionen" verwendet werden, finden bei "#2 Andere Investitionen" keine systematische
Anwendung.

Einen sozialen und ökologischen Mindestschutz gibt es bei Investitionen bei denen eine
Prüfung des UNGC möglich ist. Hierunter fallen zum Beispiel Aktien, jedoch keine Barmittel
oder Derivate.

Wurde ein Index als Referenzwert bestimmt, um festzustellen, ob
dieses Finanzprodukt auf die beworbenen ökologischen und/oder
sozialen Merkmale ausgerichtet ist?

☐ Ja,

☒ Nein

Inwiefern ist der Referenzwert kontinuierlich auf die mit dem Finanzprodukt
beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale ausgerichtet?
Es wurde kein Referenzwert bestimmt, um festzustellen, ob der Teilfonds auf die
beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet ist.

sind nachhaltige
Investitionen mit
einem Umweltziel, die
die Kriterien für
ökologisch nach-
haltige Wirtschafts-
tätigkeiten gemäß der
EU-Taxonomie nicht
berücksichtigen.

Bei den
Referenzwerten
handelt es sich um
Indizes, mit denen
gemessen wird, ob
das Finanzprodukt
die beworbenen
ökologischen oder
sozialen Merkmale
erreicht.
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Wie wird die kontinuierliche Ausrichtung der Anlagestrategie auf die Indexmethode
sichergestellt?
Es wurde kein Referenzwert bestimmt, um festzustellen, ob der Teilfonds auf die
beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet ist.

Wie unterscheidet sich der bestimmte Index von einem relevanten breiten
Marktindex?
Es wurde kein Referenzwert bestimmt, um festzustellen, ob der Teilfonds auf die
beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet ist.

Wo kann die Methode zur Berechnung des bestimmten Indexes eingesehen
werden?
Es wurde kein Referenzwert bestimmt, um festzustellen, ob der Teilfonds auf die
beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet ist.

Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen
finden?
Weitere produktspezifische Informationen sind abrufbar unter:
www.ethenea.com/esg_doc_mf


